
Niedersachsen - Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen (IWIN)

http://iwin-niedersachsen.de

Förderung berufsbezogener Weiterbildungen - Konvergenzgebiet (Lüneburg) 70 % Förderung 
(Qualifizierungskosten und Freistellungskosten) max. 3000 €,
übriges Gebiet 50 % Förderung (Qualifizierungskosten und Freistellungskosten) - max. 2000 €   

Gefördert wird die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in niedersächsischen kleinen und mittleren 
Unternehmen oder von Betriebsinhaberinnen bzw. Betriebsinhabern von Kleinunternehmen mit weniger als 
50 Beschäftigen.

Wichtig ist, dass die Weiterbildung zur Anpassung an den Strukturwandel des antragstellenden 
Unternehmens beiträgt. (siehe auch die Rubrik "Förderung -> Beispiele") So sollen sich z.B. die 
Unternehmen durch die Qualifizierung ihrer MitarbeiterInnen neue Geschäftsfelder erschließen können, die 
Beherrschung neuer Technologien erlernen oder sich für internationale Geschäfte fit machen. Kurzum: Die 
Unternehmen sollen ihre Wettbewerbsfähigkeit in den sich immer schneller verändernden Märkten erhöhen. 
Die Weiterbildung sollte in Niedersachsen durchgeführt werden.

Die Weiterbildungsmaßnahme soll zum Strukturwandel beitragen. Das einzelne Unternehmen ist in 
unterschiedlicher Ausprägung vom Strukturwandel betroffen, zum Beispiel von Veränderungen der 
Wettbewerbssituation auf dem Markt, geänderten Anforderungen der Kunden oder der Einführung neuer 
Technologien und Produkte. Diese Änderungen erfordern neue Kenntnisse und Kompetenzen der 
Beschäftigten.

Für die Förderentscheidung durch die Regionale Anlaufstelle ist es erforderlich, dass das Unternehmen bei 
Antragsstellung im individuellen Fall beschreibt, warum die Qualifizierung für die Beschäftigte/den 
Beschäftigten und den Betrieb notwendig ist und zur Stabilisierung der Beschäftigung beiträgt.

Gefördert werden Qualifizierungen, die sich beziehen auf:
- die Vermittlung von beruflichen Fachkenntnissen oder
- die Vermittlung von methodischen Kenntnissen (z.B. Moderation, Präsentation) oder
- die Stärkung der Sozialkompetenz (z.B. Kommunikation) im Beruf.

Die Regionale Anlaufstelle berät bei der Auswahl einer geeigneten Qualifizierung. Das Unternehmen kann 
aus dem breiten Spektrum der Weiterbildungsangebote verschiedener Bildungsträger auch selbst auswählen. 
Die Regionale Anlaufstelle prüft in jedem Fall die Förderfähigkeit.

Die Gesamtdauer der Qualifizierung sollte 30 (Zeit-)Stunden nicht unterschreiten. Ein Zertifikat sollte die 
Inhalte und den Umfang dokumentieren.

Die Förderung erfolgt in Höhe eines Zuschusses zu den Kosten der Weiterbildung. Gefördert werden die 
tatsächlichen Ausgaben für die Weiterbildung bis zu einer Höhe von 20,00 Euro pro Stunde und 
TeilnehmerIn.

Über die Höhe der Förderung entscheidet die Regionale Anlaufstelle auf der Grundlage des Antrags und der 
Richtlinienbestimmungen.

Die Höhe des Zuschusses hängt auch von der Höhe der Freistellung ab. Dabei können sich die 
antragstellenden Unternehmen aussuchen, ob sie die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter für die Weiterbildung 
freistellen oder die Unterrichtsstunden nicht als Arbeitszeit angerechnet werden.

Freistellung bedeutet, dass der Lohn bzw. Gehalt für den Beschäftigten während der Zeit der Weiterbildung 
weitergezahlt wird. Der Beitrag des Unternehmens besteht bei einer Freistellung demnach aus den 
Freistellungskosten und aus der Zahlung eines Direktbeitrages von mindestens 10% der 
Weiterbildungskosten. Erfolgt keine Freistellung, dann erhöht sich der finanzielle Direktbeitrag 
entsprechend.  


